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nach dem Gewicht zu kaufen, wie es das Gesetz vorschrieb. Da gab es

oft Streitigkeiten, die in gegenseitigen Anklagen vor der Obrigkeit endeten.
Zu weitaus schlimmeren Irrungen aber führte die Unklarheit in

Sachen der Fischereigerechtigkeit am Abersee zwischen Salzburg und
Mondsee. Damit sind wir bei der leidigen Grenzfrage angelangt,
deren Ursprung in die ältesten Zeiten zurückreicht.

Mondsee machte seine Ansprüche auf einen Teil des Sees auf
Grund der Schenkung Ludwigs des Deutschen (829), die dein Kloster
den unteren Teil vom Dittlbach abwärts verliehen hatte, ohne Rück¬

sicht auf den Umstand, daß Salzburg schon seit Herzog Otilos Zeiten
im Besitze des ganzen Sees war. Nach der Übereinkunft, die 849
Erzbischof Liuphramm von Salzburg mit Bischof Erchanfried von
Regensburg, der dazumal über Moudsee verfügte, schloß/) wurde
Mondsee ein Anteil an der Fischerei zugebilligt. Damals war noch

das Frauenstift Nonnberg selbständig im Besitz eines Fischrechts ain
Abersee. Später teilten sich das Erzstift, das Kloster St. Peter und
Mondsee in die Nutznießung des Fischwassers, so zwar, daß das Erz¬

stift von den elf Seegen (Bezirken) acht, St. Peter eine und Moudsee
zwei innehatte, nämlich die „Hofseegen" des St. Wolfganger Pfarrers ^)
und die sogenannte „Kuchlerseegen", die im Besitz einer Wolfganger
Bürgerfamilie, der Kuchler, war. Diese beiden Mondseer Seegen
lagen innerhalb des Seidenfadens, d. h. der geraden Linie von der
Mündung des Dittlbaches bis zum Ausfluß der Jschler Ache. Wie
dieser Seidenfaden (er bildet heute noch die Grenze zwischen den Kron-
ländern Oberösterreich und Salzburg) eigentlich entstanden ist, weiß
man nicht. Als Herzog Ludwig von Bayern 1462 die Vogtei von
Wildenegg an das Mondseer Kloster verpfändete, wurden die Grenzen
dieser Herrschaft wieder einmal fixiert. Da das St. Wolfgangland
räumlich von Wildenegg getrennt war, hatte es seine eigene „Grenz-

riegung"?) Und diese weist (in der Urkunde von 1462) folgende

*) UBOE. II, Nr. XI, p. 15. Widmann, I. c. I, 182
2
) Sie wird darum auch „Pfarrhofseegen" genannt. Die „Kuchlerseegen"

heißt eigentlich „Bürgerseegen"; außer dem Kuchler, der den Hauptanteil hatte,
waren noch zwei Wolfganger Bürger an diesem Fischrecht beteiligt.

3
) Eine Abschrift davon aus dem Jahre 1565 findet sich im Salzburger

Archiv (Hofrat Hüttenst. Nr. 2); im Anhang (Beil. Nr. 4, S. 102) ist sie abge¬

druckt. Es ergeben sich in der Schreibung der Ortsnamen mancherlei Unter¬
schiede im Vergleich mit dem Druck des Ldrou. Lunael. (p. 238 ff.).


	-

